
52 UNTERRICHT WIRTSCHAFT + POLITIK  4 | 2015

CARL DEICHMANN

Fachdidaktische Perspektiven und Kategorien zur 
Erschließung internationaler Krisen und Konflikte

Die politische Bildung orientiert 
sich am Leitziel der „aktiven Wahr
nehmung der Bürgerrolle durch 
die Entwicklung eines demokra
tischen politischen Bewusstseins“ 
(Deichmann 2004, S. 22 ff.). Sie sollte 
sich, wenn internationale Krisen 
und Konflikte behandelt werden, 
an den folgenden Gesichtspunk
ten orientieren:
– an einem problemorientierten 

Ansatz, der sowohl das Aktua
litätsprinzip als auch die histo
rische Dimension berücksich
tigt,

– an einer kategorialen Analyse 
politischer Prozesse unter Ein
beziehung internationaler Or
ganisationen sowie 

– an einer Beurteilung der inter
nationalen Krisen und Konflik
te unter Verwendung normati
ver Kategorien.

Diese verschiedenen Gesichts
punkte gilt es im Folgenden aus
zudifferenzieren.

1. Problematisierung:  
Aktualität, Komplexität und 
kategoriale Orientierung

Der problemorientierte Ansatz  
erweitert einen ausschließlich 
kompetenzorientierten Zugang 
(vgl. Detjen/Massing et al. 2012, S. 

15 ff.). Denn der Ansatz erfasst die 
komplexe, mehrdimensionale poli
tische Realität (vgl. Deichmann 2004, 

S. 197 ff. und 2015, S. 40ff.; Hauk/Par-

tetzke 2014, S. 33 ff.). Beim Gegen
stand der internationalen Bezie
hungen ergibt sich die Problem
orientierung aus der Suche nach 
der politischen Realisierung der 
regulativen Idee der sozialen Ge
rechtigkeit sowie deren Rahmen
bedingung: der Sicherung des Frie 

dens. So besteht die Problemori
entierung in den beiden aufei
nander bezogenen Fragen: Wie 
kann der internationale Frieden 
gesichert werden? Wie kann ei
ne internationale politische, sozi
ale und wirtschaftliche Ordnung 
nach der Idee der Gerechtigkeit re
alisiert werden?

Diese Leitfragen werden aus
differenziert, wenn man die in den 
verschiedenen Weltregionen kon
statierten Krisen und Konflikte so
wie die ungerechte Verteilung der 
Güter analysiert.

Bei allen politischen Lernpro
zessen sind die analytischen Ka
tegorien Bedürfnis, Interesse, In
stitution, Interaktion und Prozess 
zu berücksichtigen (vgl. Deichmann 

2004, S. 70 ff.; Weber 2015). Des Wei
teren erscheint es besonders not
wendig, die Begriffe Macht, Herr
schaft, Krise und Konflikt im 
Problemzusammenhang der in
ternationalen Beziehungen zu 
betrachten und die Begriffe Span
nung, Entspannung, friedliche Ko
existenz, Frieden und Kooperati
on anschließend – hierauf bezo
gen – zu klären.

Die skizzierte Struktur des poli
tischen Lernprozesses, besonders 
dessen kategoriale Ausrichtung, 
verdeutlicht den Zusammenhang 
zwischen der Problemorientierung 
und dem Aktualitätsprinzip (vgl. 

Hauk 2013): Die Alltagswelt des 
jungen Bürgers ist im Rahmen der 
Globalisierung mit den aktuellen 
internationalen Konflikten struk
turell verknüpft, ob es sich um die 
Ukra ineKrise, den ISTerrorismus 
oder um das aktuelle Flüchtlings
problem als Auswirkung regiona
ler Konflikte in Syrien, Afghanis
tan oder in Afrika handelt (vgl. 

Winkler 2/2015, S. 549 ff.).

Es liegt am didaktischen Ge
schick des Unterrichtenden, die 
Zusammenhänge zwischen All
tagswelt und Politik (Deichmann 

2004, S. 65 ff.) sowie diejenigen As
pekte des aktuellen Problems in 
den Mittelpunkt zu stellen, wel
che die Lernenden durch die Be
handlung der aktuellen Fragen zu 
grundsätz lichen Einsichten in die 
Struktur der Poli tik führen und da
bei ihrem Ausbildungsstand ange
messen sind (ebd., S. 5 ff.). Nur so 
können sie eine Analyse und Be
urteilungsfähigkeit und darüber 
hinaus eine Handlungsorientie
rung in Bezug auf Probleme der 
internationalen Politik entwickeln.

2. Kategorien zur Analyse inter-
nationaler Krisen und Konflikte

Wenn es bei Unterrichtsreihen 
zur internationalen Politik darum 
geht, den Machtbegriff zu bestim
men, wird aus Beispielen für die 
alltagsweltliche Erfahrbarkeit des 
Machtphänomens folgendes ein
sehbar: Den Interaktionen, in de
nen das Machtphänomen auftritt 
(gleich in welcher Form und In
tensität dies erfahren wird), liegt 
die Struktur von Befehl – Gehor
sam – Sanktion zugrunde (vgl. We-

ber 1968, S. 336). 
Befehl darf in diesem Zusam

menhang nicht nur verstanden 
werden als die bewusst ausge
sprochene Handlungsanweisung, 
die ein ganz bestimmtes Handeln 
bewirken will. Der Begriff um
schreibt einen viel umfassende
ren sozialen Tatbestand. Es han
delt sich dabei um einen sozialen 
oder natürlichen Umstand der Au
ßenwelt, der den Indivi duen oder 
Kollektiven Gehorsam abverlangt 

– aus welchen Gründen auch im
mer. 

Die Gründe, aus denen dem 
Befehl Gehorsam geleistet wird, 
k önnen in einer unreflektierten 
Handlung bestehen. Es kann aber 
auch ein bewusster Akt sein, der 
deshalb durchgeführt wird, weil 
die Handlungsalternative nicht 
gewünscht wird. Unter Gehor
sam ist eine Einstellung und Hand
lungsweise zu verstehen, die, so 
wie sie beobachtet wird, nicht oh
ne Existenz des Befehls vorhanden 
wäre. 

In diesem Zusammenhang 
meint Sanktion folgende Tatsache: 
Die Nichtberücksichtigung der Be
dingungen durch ein entsprechen
des Verhalten führt zu Konsequen
zen, die im Zusammenhang mit 
der Bedürfnisbefriedigung als ne
gativ anzusehen sind.

Werden diese Überlegungen 
auf die Analyse der Struktur inter
nationaler Beziehungen angewen
det, lässt sich das Machtpotenzial 
eines politischen Systems im inter
nationalen Vergleich bestimmen. 
Die Beschreibung des jeweiligen 
Machtpotenzials kann dann mit 
folgender weiterführenden Frage 
verbunden werden: Welchen Bei
trag liefern die analysierten Bedin
gungen für die Interessenlage des 
entsprechenden Landes?

Im Unterricht können folgen
de Aspekte – in Fragen umformu
liert – zur Bestimmung der macht
politischen Stellung eines politi
schen Systems behandelt werden 
(vgl. Morgenthau 1963, S. 52 ff.; Berg-

Schlosser/Stammen 2013, S. 227 ff.; 

ebd., S. 245 ff.):
– die geographische Lage eines 

Landes als ein Faktor, der sei
ne Macht bzw. Ohnmacht we
sentlich bestimmt;
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– das sich aus der geographi
schen und geopolitischen La
ge sowie aus anderen Faktoren 
ergebende Sicherheitsbedürfnis 
des Landes;

– die natürlichen Ressourcen, die 
seine Macht und Interessen be
einflussen;

– die ökonomische und techno
logische Kapazität;

– der militärische Rüstungsstand 
und die Zugehörigkeit zu ei
ner militärischen Organisation 
sowie das Machtpotenzial, das 
sich durch Waffenlieferungen 
an abhängige Staaten ergibt;

– die Art und Ausgestaltung des 
politischen Systems und der 
politischen Kultur für die Be
gründung und die Entwicklung 
der genannten Kapazitäten in 
ihrer Bedeutung für die inter
nationalen Beziehungen;

– die regulativen Ideen des  
politischen Systems in ihrer 
Relevanz für die internatio
nalen Beziehungen: Orientie
rung an den Menschenrechten 
und am Völkerrecht, Friedens 
und Kooperationsbereitschaft 
oder nationalistische Orientie
rung zur Erweiterung des ei
genen Machtbereichs bzw. die 
Abwehr von subjektiv emp
fundenen Repressionen oh
ne Berücksichtigung von Völ
kerrechtsprinzipien oder abge
schlossenen Verträgen.

Zur Erfassung, Analyse und Be
urteilung internationaler Inter
aktionen im Unterrichtsprozess 
müssen die Bedingungen, die zu 
einer Macht oder gar Gewaltbe
ziehung (vgl. Morgenthau 1963, S. 70) 
führen, für den entsprechenden 
poli tischen Unterrichtsgegenstand 
in ihrem Konfliktcharakter ausge
macht werden.

Wichtig ist dabei die Erkennt
nis, dass aus einer Konfliktbezie
hung nicht unbedingt eine Macht
beziehung entstehen muss. Macht
anwendung ist ein Mittel zur 
Gestaltung von Konfliktbezie
hungen. 

Durch den tatsächlichen oder 
möglichen Mitteleinsatz in einer 
Konfliktsituation ist es möglich, 
die politische Spannung zu be
schreiben.

Der Grad der Spannung lässt 
sich „ […] daran ablesen, welche 
Mittel Konfliktpartner zur Vermin
derung ihrer Positionsdifferenz 
einzusetzen bereit sind. Sind dies 
gewaltsame Mittel, in der Außen
politik also das Militär, so steigt 
die Spannung. Ihr oberster Grad ist 
der Krieg. Er sinkt, wenn die Kon
fliktpartner andere Formen des 
Austrags wählen, etwa die wirt
schaftliche, die ideologische Aus
einandersetzung, Kontroversen, 
Kompromisse, den Schiedsspruch 
oder die Entscheidung des Interna
tionalen Gerichtshofes. Allgemein 
ausgedrückt: die Spannung sinkt, 
je größer der Verzicht auf die An
wendung von Gewalt bei der Re
gelung von Konflikten ausfällt“ 
(Czempiel 1977, S. 4).

In politischen Interaktionen 
kann der Konfliktgegenstand 
durch Kooperation und den da
mit verbundenen Interessenaus
gleich aufgehoben werden.

Die normative Orientierung bil
det dabei die Beurteilungsgrundla
ge für internationale Konflikte. Sie 
bezieht sich auf die Frage, inwie
fern in der entsprechenden Rege
lung die Interessen der Menschen 
berücksichtigt sind.

Die Schülerinnen und Schüler 
beurteilen also Konfliktlösungen 
und politische Programme oder 
Handlungen, die zwischenstaat
liche Probleme betreffen, unter 
folgendem Gesichtspunkt: Lie
gen diese tatsächlich im Interes
se der betroffenen Menschen oder 
werden durch die entsprechenden 
Regelungen die Grund und Frei
heitsrechte, die ökonomischen 
oder sozialen Interessen in Rech
nung gestellt (vgl. Abschn. 3.2)?

Hieraus ergibt sich natürlich, 
dass Macht und Gewaltbeziehun
gen, die aus Konfliktbeziehungen 
entstehen können, abgelehnt wer
den, aber auch Machtbeziehungen, 
die seit langem institutionalisiert 
sind.

Die Beobachtung des Mittelein
satzes zur Qualifizierung von Kon
fliktbeziehungen und ganz allge
mein zur Beschreibung zwischen
staatlicher Interaktionsformen 
erlauben ebenfalls die kategoria
le Bestimmung der Prozesse, die 

durch Entspannung und friedliche 
Koexistenz gekennzeichnet sind.

Denn Entspannung stellt ei
nen Abbau des durch einen vor
handenen Konflikt entstandenen 
Spannungszustandes dar, bezieht 
sich also nicht unmittelbar auf den 
Konfliktgegenstand. Der Konflikt
gegenstand kann im Kern jahre
lang gleich bleiben, obwohl Peri
oden mit starken Spannungen mit 
Zeiten der Entspannung wechseln. 

Als Entspannungsphasen 
sind demnach Interaktionszei
ten zu verstehen und im Unter
richt zu verdeutlichen, in denen 
die Interaktionspartner, die prin
zipiell in einer Konfliktbeziehung 
wegen der Unvereinbarkeit kon
kreter Interessen und Wertorien
tierungen stehen, auf bestimmte 
Macht und Gewaltmittel zur Be
hebung des Konfliktgegenstan
des verzichten oder den Konflikt
gegenstand unberührt lassen. Sie 
suchen Interaktionsgegenstände, 
in denen eine Interessenidenti
tät besteht, oder sie verlagern die 
Konfliktbeziehungen auf eine an
dere Ebene (ideologische statt mi
litärische Auseinandersetzungen). 

Das heißt also, dass ein Ent
spannungsprozess, beispielswei
se derjenige der Supermächte im 
Kalten Krieg, oder derjenige zwi
schen Russland, der Europäischen 
Union und den USA seit der Uk
raineKrise, wohl vereinbar ist mit 
Machtprozessen, jedoch schlecht 
mit direkter Gewaltanwendung. 
Dies schließt jedoch nicht indirekte 

Gewaltkonfrontation, also militäri
sche Unterstützung von Verbünde
ten, die in einer militärischen Kon
frontation stehen, aus. „Von hier 
aus wird noch einmal einsichtig, 
dass Entspannung keinesfalls be
deutet, den Konflikt einzuschrän
ken oder gar aufzuheben. Sie ist, 
streng genommen, nicht identisch 
mit der Koexistenz, die weit über 
die Entspannung hinausgeht. Ko
existenz als Prozessmuster des in
ternationalen Systems bedeutet, 
das Nebeneinander der Konflikt
partner durch Kompromisse zu 
ermöglichen (Czempiel 1977, S. 6).

Koexistenz nähert sich also 
nach dieser Definition dem Zu
stand der friedlichen Lösung des 
Konflikts. Die Aufhebung des Kon
fliktgegenstands wird in einer Re
gelung herbeigeführt, in der die In
teressen der Konfliktpartner aus
gewogen (nach der Meinung der 
Beteiligten) berücksichtigt werden. 
Ist das der Fall, kann von Koope
rationsbeziehungen gesprochen 
werden.

Damit Schülerinnen und Schü
ler diese politischen Prozesse er
fassen und nachvollziehen kön
nen, sollte ihnen bei internatio
nalen Problemen die politische 
Realität in Rollen und Planspie
len erfahrbar gemacht werden. In
dem Verhandlungen und Entschei
dungen simuliert werden, können 
sie sich in die Situation der Inter
aktionspartner hineinversetzen. 
Anschließend ist es ihnen besser 
möglich, eine Analyse und Beur

Die geographische Lage bestimmt u. a. die machtpolitische Stellung

©
 D

om
in

ik
 S

ch
w

ar
z/

ph
ot

oc
as

e.
co

m



54 UNTERRICHT WIRTSCHAFT + POLITIK  4 | 2015

teilung durchzuführen (vgl. Deich-

mann 2013, S. 450 f; Tischner 2013).

3. Kategorien zur Beurteilung 
internationaler Konflikte

Für die Urteilsbildung der poli
tisch Lernenden, die dem allge
meinen Ziel der politischen Bil
dung entspricht (vgl. Einführung) 
sowie sich an der Differenzie
rung zwischen Tatsachenfeststel
lung und moralischem Urteil ori
entiert (vgl. Popper 1975, S. 285 ff.), 
sollte die Dimension der regulati
ven Ideen weitergehend politikdi
daktisch aufgeschlüsselt werden.

3.1 Frieden
Die inhaltliche Bestimmung des 
Friedensbegriffs ist sowohl Ge
genstand der politischen Theorie 
als auch der kollektiven Erfahrun
gen in unterschiedlichen histori
schen Epochen. In einem formalen 
Sinne kann man Frieden als Ab
wesenheit von Krieg beschreiben.

Die Entwicklung seit dem En
de des OstWestKonflikts in den 
1990erJahren zeigt, dass kriege
rische Auseinandersetzungen vor 
allem durch drei Merkmale be
stimmt sind:
– die Entstaatlichung bzw. Pri

vatisierung von Kriegen durch 
paramilitärische Akteure, Gue
rillatruppen oder Terrorverbän
de;

– die Asymmetrisierung: unglei
che Gegner mit unterschiedli
chen Macht und Potenzialre
serven stehen sich gegenüber, 
wie z. B. im Kampf gegen Ter
ror die von den USA geführte 
Allianz und der IS (das Phäno
men ist aber auch im Ukraine
Konflikt zu beobachten);

– die Einbeziehung der Zivilbe
völkerung in die Gewaltformen 
und das Fehlen klarer militäri
scher Fronten.

Kriege kann man also als gewalt
same Konflikte verstehen, Frieden 
als Abwesenheit von Gewalt. Es ist 
analytisch sinnvoll, drei Formen 
der Gewalt zu unterscheiden (vgl. 

Galtung 1998, S. 236 f.): personale, di
rekte Gewalt, strukturelle, indirek
te Gewalt und kulturelle Gewalt.

Die Übergänge zwischen nega
tivem Frieden, also der Abwesen
heit von Gewalt und dem positi
ven Frieden, in dem Rechtsstaat
lichkeit und weitgehende soziale 
Gerechtigkeit nach der Meinung 
des größten Teils der Bürger er
reicht ist, sind fließend.

Frieden ist eng mit dem Be
griff Sicherheit verbunden. Dar
unter kann ein Zustand verstan
den werden, der als beeinträchti
gungs und gefahrlos angesehen 
wird. Unter innerer Sicherheit wird 
im Allgemeinen die Wahrung von 
Leib und Leben der Bevölkerung 
und der inneren Ordnung verstan
den. In der internationalen Politik 
(vgl. Berg-Schlosser/Stammen 2013, 

S.242 ff. zu den Ansätzen der weltwei-

ten Zusammenarbeit) gilt die territo
riale Unversehrtheit und politische 
Selbstbestimmung als wichtigstes 
Prinzip für das Zusammenleben 
der Völker in Sicherheit. Die Si
cherheitspolitik umfasst alle Maß
nahmen, die zur Gefahrenabwehr 
nach außen und damit zur Her
stellung nationaler Sicherheit nö
tig sind. Aus dem Sicherheitsge
danken und dem damit verbunde
nen Recht auf Selbstverteidigung, 
das ebenfalls das Recht auf einen 
Verteidigungskrieg umfasst, ist ein 
weiteres wichtiges Element der in
ternationalen politischen Ordnung 
entwickelt worden: das Prinzip der 
kollektiven Sicherheit.

Die beschriebenen Kategorien 
erhalten ihre Bedeutung im Ana
lyse und Beurteilungsprozess der 
politischen Bildung, wenn der pro
zessuale Aspekt des Friedens bei 
der Analyse im Unterricht stär
ker einbezogen wird und Friede 
als „[…] ein Prozessmuster des 
internationalen Systems, das ge
kennzeichnet ist durch abnehmen
de Gewalt und zunehmende Ver
teilungsgerechtigkeit“ (Czempiel 

1986, S. 47) definiert wird.
Dieser Prozess ist prinzipiell 

unendlich, ebenso wie Geschichte 
in ihrer Zukunft als prinzipiell of
fen angesehen werden muss (ebd.).

3.2 Menschenrechte und  
Völkerrecht
Die Überlegungen zur regulativen 
Idee „Frieden“ in den internatio

nalen Beziehungen verweisen als 
letzte Begründung für die jeweili
gen politischen und ethischen For
derungen auf die Sicherung der 
Menschenwürde durch die ent
sprechenden ökonomischen und 
politischen Strukturen und Or
ganisationen (vgl. Knoepffler 2010, 

S. 65 ff.). 
Diesen Überlegungen liegt 

dieselbe Logik zugrunde, wie 
sie bei der demokratischen poli
tischen Ordnung, besonders bei 
der Struktur des Grundgesetzes, 
zu beobachten ist: Die „Unantast
barkeit der Menschenwürde“, die 
dem Menschen als ihm von Natur 
aus zustehendes, also zu seinem 
„Menschsein“ gehörendes Recht 
zugeschrieben wird, ist als regu
lative Idee zu verstehen. Aus die
ser regulativen Idee, wird sie sozi
al und politisch realisiert, ergeben 
sich die vom Staat zu schützende 
und in verschiedenen Grundge
setzartikeln festgeschriebene in
dividuelle Freiheit sowie persön
liche, aber auch kollektive Partizi
pationsrechte (vgl. Deichmann 2015, 

S. 137 ff.). 
Diese in der Aufklärung ent

wickelte Logik und ethische For
derung wird im Gedankensystem 
der internationalen Beziehungen 
auf die Rechtsstellung der Staaten 
im internationalen System über
tragen. Ihre letzte Begründung 
findet sie aber wiederum in der 
Menschenwürde. Die so entwickel
ten Völkerrechtsprinzipien kom
men in Immanuel Kants Schrift 
„Zum ewigen Frieden“ in klassi
scher Form zum Ausdruck, zumal 
sie mit der Idee des Friedens un
mittelbar verknüpft sind (vgl. Kant 

1996, S. 193 – 251).
Das erste Element der zwi

schenstaatlichen Beziehungen 
besteht in diesem liberalen Argu
mentationszusammenhang darin, 
dass die Beziehungen zwischen 
den Staaten in völliger Freiheit 
gestaltet werden sollen.

Eine Konsequenz aus der Sou
veränität, der Gleichberechtigung 
der Staaten und der Integrität ist 
das Recht auf Verteidigung.

Diese Elemente der normativ 
orientierten Theorie internationa
ler Beziehungen (vgl. Berg-Schlosser/

Stammen 2013, S. 245) zeigen, dass 
der Nationalstaat im Mittelpunkt 
der Überlegungen steht. Er gilt als 
der wichtigste Akteur in interna
tionalen Beziehungen.

Gegen diese Annahme sind fol
gende Tatsachen einzuwenden: zu
nehmende transnationale Verflech
tung, die notwendige Übertragung 
nationalstaatlicher Rechte auf su
pranationale Organisationen, wie 
z. B. die Europäische Gemeinschaft 
sowie die zunehmende Bedeutung 
internationaler Organisationen wie 
der UNO, der NATO, der OSZE, 
des IWF u. a.

Für die Bedeutung des Nati
onalstaats spricht das juristische 
Argument: Demnach sind die Na
tionalstaaten als die Subjekte des 
Völkerrechts die Akteure in der in
ternationalen Diplomatie und die 
Notwendigkeit ihrer juristischen 
Anerkennung existiert trotz zu
nehmender Verflechtung der inter
nationalen Politik. Aber auch die 
politische Realanalyse zeigt einer
seits das zunehmende natio nale 
Bewusstsein von Entwicklungs 
und Schwellenländern und an
dererseits die Tatsache, dass inter
nationale Organisationen wie die 
UNO oft als Instrumente nationa
ler Politik genutzt werden (vgl. Filz-

maier/Gewessler u. a. 2006, S. 179 ff. zu 

den „globalen Akteuren“).
Hinzu kommt, dass von den 

immer gültigen Prinzipien des 
naturrechtlich begründeten Völ
kerrechts – der Freiheit und der 
Souveränität der Staaten, der Inte
grität, der Gleichberechtigung der 
Staaten in den internationalen Be
ziehungen – Rechtsgrundsätze für 
die zwischenstaatlichen Beziehun
gen abgeleitet werden. Man spricht 
vom positiven (gesetzten) Völker
recht. Dieses unterliegt den Ver
einbarungen zwischen den Staa
ten und besteht aus den sich ge
wohnheitsmäßig herausgebildeten 
Prinzipien der zwischenstaatlichen 
Beziehungen. 

Es handelt sich einerseits um 
das Völkergewohnheitsrecht. Hie
runter sind Grundsätze zu verste
hen, die unter den Nationen nach 
Tradition als Recht geachtet wer
den. Es beruht auf stillschweigen
der Zustimmung derjenigen Staa
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ten, die es anerkennen.Anderer
seits gilt das Recht der Verträge: 
Eine Unzahl von Verträgen regelt 
die Beziehungen zwischen den 
Staaten. Diese verpflichten nur 
die beteiligten Parteien.

Aus den genannten Elementen 
geht ein Wesensmerkmal des Völ
kerrechts hervor: Es ist nicht er
zwingbar, und es gibt keine Insti
tution, die etwa „über“ dem Staat 
stünde und somit in der Lage wäre, 
die Erhaltung der im Völkerrecht 
zugrunde gelegten Rechtsprinzi
pien zu erzwingen. Die interna
tionalen Institutionen, die sich in 
besonderer Weise für die Durch
setzung und Sicherung der Völker
rechtsprinzipien verpflichtet füh
len (z. B. die UNO), haben nur so 
viel Macht, wie ihnen von den 
beteiligten Staaten zugestanden 
wird, wie am Beispiel der Ukrai
neKrise zu sehen ist.

Damit ist das Dilemma ange
sprochen, das die Bürger bei der 
Beurteilung der aktuellen Konflik
te oft zu wenig gewichten, wenn 
aus einer allzu verständlichen 
moralischen Empörung heraus 
verlangt wird, „die Weltgemein
schaft“ dürfe es doch nicht zulas
sen, dass zum Beispiel in Syrien 
machtpolitisch motivierte, men
schenverachtende militärische Ak
tionen durchgeführt werden und 
in der Ukraine die Souveränität ei
nes Staates missachtet wird.

Zusammenfassung

Die Erschließung internationa
ler Krisen und Konflikte orien
tiert sich in der politischen Bil
dung, dies sollten die vorange
gangenen Überlegungen zeigen, 
an einer politischen Realanalyse.  
Diese ist Voraussetzung dafür, 
dass die Schülerinnen und Schü
ler ihr politisches Urteil entwickeln 
können und sie dazu befähigt, für 
Frieden und Gerechtigkeit einzu
treten.

Anhand der analytischen Kate
gorien Macht, Konflikt, Spannung 
und Entspannung u. a. sind sie in 
der Lage, einen konkreten Kon
flikt zu analysieren und anschlie
ßend mithilfe der differenzierten 

Vorstellungen von Frieden, die be
zogen sind auf die Menschenrech
te und auf das Völkerrecht, zu be
urteilen.

Eine das jeweilige Interesse und 
die jeweilige Macht berücksichti
gende Analyse vor allem der in
ternationalen Politik, die vom Tat
bestand ausgeht, dass Interessen
gegensätze – beruhend auf den 
unterschiedlichen Bedürfnisla
gen der Staaten – immer vorhan
den sind, läuft nicht Gefahr zu 
utopischen Hoffnungen zu füh
ren, die bei entsprechender Ent
täuschung gerade in das Gegenteil 
der sie motivierenden Friedenslie
be umschlagen können.
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